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EineSchönbach- StrasseinWmen.
In Hietzing besteht längs der VerbindungsbahneinStrassen -¬

zug ,der die Wattmanngassemit der Klimtgasseverbindet .DieseStrasse
hatte bis jetzt keinenNamen .In seiner letzten Sitzunghat nunder
Gemeinderatsausschuss für allgemeine Verwaltung beschlossen ,diesen
Strassenzug nach demim Jahre 1921 verstorbenen Literarhistoriker Dr .
Anton Schönbach zu benennen . Dr .Schönbach wirkte viele Jahre an der

GrazerUniversität . Erwarein bedeutenderKennerder Literaturdes
Mittelalters mit umfassenderBeherrschungder neuerenundneuesten
Literatur .Die Erläuterungstafel wird folgendeAufschrifttragen :
„ Dr .AntonSchönbach( 1848- 1921) ,UniversitätsprofessorinGraz,Literar¬

historiker ".
- - - . - - - ¬

Französische Lehrer inWien .
Vor einigen Tagenist aus Frankreich und Algier eineReise¬

gruppe von achtzig Lehrern in Wien eingetroffen ,um die Aufbauarbeit

der WienerGemeindeverwaltungkennenzu lernen .Gestern ,Montag,mittags
statteten die Gäste demWiener Stadtschulrat einen Besuch ab,wosie
vomgeschäftsführendenPräsidenten des Stadtschulrates ,Nationalrat
Glöckel ,empfangenwurden ,der die französischenLehrerin Wienherz¬
lich willkommenhiess .In eineman denEmpfanganschliessendenVortrag
erläutertePräsidentGlöckelsodanndieGrundzügederSchulreform,
deren WesenundZiele .DerFührer der Reisegruppedankte inüberaus
liebenswürdigenWortenfür denherzlichenEmpfangin Wienunderklärte ,
auchdie französische Lehrerschaft erziehe die JugendzumVölkerfrie¬
den ,da das französische Volkden Kriegverabscheue .DieAufbauarbeit
der Wiener Gemeindeverwaltung sei ein mächtiges Werk ,dem die ganze
Weltdie grösste Anerkennungentgegenbringenmüsse .

. - . - ———- . - - . - . - ¬
SchulentlassungundSchuleintritt.

Las Berufsberatungsamt teilt mit :In der Bevölkerung ,insbe¬
sondereauchunter den Gewerbetreibenden ,ist häufig dieirrtümliche
Meinung verbreitet ,dass der Eintritt in die Lehre erst mitvollendetem
vierzehnten Lebensjahr möglichsei .Das Berufsberatungsamtmachtdem¬
gegenüber aufmerksam ,dass auf Grund der Gewerbenovelle vomJahre 1928
der Eintritt in die Lehre schon dann erfolgen kann ,wenn ein Kindseine
gesetzliche Schulpflicht ,die acht Jahre umfasst ,erfüllt hat ,auchohne

das vierzehnte Lebensjahr erreicht zu haben .Es empfiehlt sichdaher ,
bei Kindern ,die in eine Lehre eintreten sollen ,die Vollendungdesvier¬
zehnten Lebensjahres nicht abzuwarten ,sondern schon jetzt nach der
Schulentlassung das Berufsberatungsamtder Stadt Wien,Hermanngasse28 ,
aufzusuchen .Die Sprechstundensind täglich von9 bis 13 Uhr ,Samstag
nur bis 12Uhr .
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